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9.2. DIE BRÜCKE wird dem Reiseteilnehmer die Erklärung unverzüglich nachKenntnis der nichterreichten Teilnehmerzahl spätestens bis 2 Wochen vor Reisebe-ginn zugehen lassen.9.3. Der Reiseteilnehmer kann die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigenanderen Reise verlangen, wenn DIE BRÜCKE in der Lage ist, eine solche Reiseohne Mehrpreis für den Reiseteilnehmer aus seinem Angeboh anzubieten.9.4. Der Reiseteilnehmer hat sein Recht DIE BRÜCKE gegenüber unverzüglichnach Zugang der Erklärung DIE BRÜCKE geltend zu machen.9.5. Macht der Reiseteilnehmer nicht von seinem Recht Gebrauch, 0. ist der vondem Reiseteilnehmer gezahlte Betrag unverzüglich zurückzuerstatten.10.Kündigung infolge höherer Gewalt10.1 Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch nichtvorhersehbare Umstände wie Krieg, innere Unruhe, Epidemien, hoheitliche Anord-nungen (Enhzug der Landesrechte, Grenzschließungen), Naturkatastrophen, Hava-rien, Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige Fälle, berechtigen beideTeile allein nach Maßgabe dieser Vorschriften zur Kündigung.10.2. Im Falle der Kündigung kann DIE BRÜCKE für erbrachte oder noch zu erbrin-gende Reiseleistungen eine nach § 471 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu bemes-sende Enhschädigung verlangen.10.3. DIE BRÜCKE ist im Kündigungsfalle zur Rückbeförderung verpflichtet, fallsder Vertrag die Beförderung mit umfassh. In jedem Fall hat DIE BRÜCKE die zurDurchführung der Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.10.4. Die Mehrkosten der Rückbeförderung, 0.weit diese im Vertrag mit umfasshsind, tragen die Parteien je zur Hälfte, die übrigen Mehrkosten hat der Reiseteil-nehmer zu tragen.11. Haftung11.1 DIE BRÜCKE hafteh als Reiseveranstalter für11.1.1. die gewissenhafte Reisevorbereitung11.1.2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger1.1.3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibung11.1.4. die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistun-gen11.1.5. DIE BRÜCKE hafteh nicht bei Änderungen der Flugzeiten, Verspätungen o-der Ausfällen seitens des Beförderungsunternehmens. Hier gelten die Bedingungendes Beförderungsunternehmens. Bei Ausfall oder Überbuchung eines Linienflugesbehält DIE BRÜCKE sich das Recht, einen Charterflug zu buchen, wo bei dem Rei-seteilnehmers die Preisdifferenz erstattet wird. Reiseteilnehmer, die im Zielgebietdie Betreuung der örtlichen Vertretung nicht in Anspruch nehmen, 0ind verpflichtet,


